
 

Auszug aus dem Hamburger Schulgesetz der Hamburger Behörde für Schule und Berufs- 

bildung. 

 

Zweiter Teil 

 

Gestaltung von 

Unterricht und Erziehung 

§ 6 
Sexualerziehung 

 

(1) Aufgabe der Sexualerziehung ist es, eine positive Einstellung der 

Schülerinnen und Schüler zur Sexualität zu fördern. Die Sexualerziehung soll 

das Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre und für Gleichberechtigung, 

Partnerschaftlichkeit und Gewaltfreiheit in persönlichen Beziehungen 

entwickeln und fördern. Zu diesem Zweck sollen Schülerinnen und Schüler ein 

fundiertes Sachwissen über die biologischen, ethischen, kulturellen und 

sozialen Bezüge der menschlichen Sexualität erwerben. Die Sexualerziehung ist 

für die vielfältigen unterschiedlichen Wertvorstellungen hinsichtlich der 

menschlichen Sexualität im Rahmen der Werteordnung des Grundgesetzes 

offen zu gestalten; jede einseitige Beeinflussung ist zu vermeiden. 

 

(2) Die Sorgeberechtigten sind über Ziele, Inhalte und Formen der 

Sexualerziehung rechtzeitig zu informieren. 

 


